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Bebauungsplan mit den dazugehorigen
Zielsetzungen als Entscheid hoherer
Ordnung und damit als Randbedin-
gung fiir die ndachst untere Planungs-
stufe akzeptiert wire. Damit miissten
iiber Einzelvorlagen nicht immer wie-
der die gleichen grundsitzlichen Dis-
kussionen und Auseinandersetzungen

ausgefochten werden, sondern diese
Einzelvorlagen liessen sich als zielkon-
forme Komponenten eines akzeptier-
ten Gesamtsystems préasentieren.

Die Projektierungsarbeiten fiir den
Honggerbergtunnel stehen unter der
direkten Leitung von Stadtingenieur
J. Bernath und seinen Mitarbeitern B.

Brechtbiihl, dipl. Ing., und S. Szabo,
dipl. Ing. Thnen sei an dieser Stelle fiir
die fruchtbare Zusammenarbeit ge-
dankt.

Adresse des Referenten: E. Hofmann, dipl.
Bauing. ETH, ASIC, Ingenieurbiiro Basler &
Hofmann, 8008 Ziirich, Forchstrasse 84.

Gefalliges und zweckmaissiges Kanalisationsreglement im Agerital

Der Agerisee zihlt zu den schonsten Seen unseres Landes.
Mit seiner Oberfldche von 7,2 km? reiht er sich in seiner Aus-
dehnung zwischen den Sarner- und den Baldeggersee. Der
Zustand des Agerisees ist gliicklicherweise noch recht gut. All
das Abwasser, das mehr oder weniger oder gar nicht geklért in
diesen kleinen reizvollen See fliesst, miisste aber zwangsmaéssig
in wenigen Jahren zu einer starken Verschmutzung auch
dieses Gewdssers fiihren. Um ihren See zu retten, haben die
Gemeinden Oberdgeri und Unterdgeri vor Jahresfrist einen
Vertrag abgeschlossen, der zugunsten des Kantons die Vor-
finanzierung des Kanalisationshauptstranges im Agerital
brachte. Diese Hauptleitung wird zur Zeit erstellt. Der Vertrag
sieht im weiteren fiir beide Gemeinden die Verpflichtung vor,
in kurzer Zeit simtliche Abwasser aus Gebiduden, die jetzt
noch direkt in den Agerisee fliessen, an die Kanalisationshaupt-
leitung anzuschliessen. Vor allem die Gemeinde Oberédgeri
muss zahlreiche kostspielige Leitungen bauen, um den Vertrag
zu erfiillen. Sie verabschiedete im Jahre 1969 ein Kanalisations-
reglement, das unter anderem in der Finanzierung der grossen
Aufwendungen fiir den Gewésserschutz Wege beschreitet, die
in manchen Gemeinden leider noch nicht tiblich sind. So haben
Eigentiimer von Grundstiicken, deren Abwasser an keine
offentliche Kanalisation angeschlossen sind, in Zukunft aber

Schrage Bohrpfahlwand in Miinchen

In «Der Bauingenieur» 1969, Heft 7, berichten H. Wein-
hold und H. Kleinlein iiber die Berechnung und Ausfiihrung
einer schridgen Bohrpfahlwand als Gebdudesicherung beim
U-Bahn-Bau in Miinchen.

In der Leopoldstrasse des Miinchener Stadtteils Schwa-
bing verlduft die Tunnelstrecke so dicht an den westlichen
Hausfronten vorbei, dass deren Griindungssohle in eine von
der rund 13 m tiefen Baugrubensohle unter dem Winkel 9 =
45° + p/2 ansteigende ideelle Gleitfliche einschneidet. Wirt-
schaftliche und betriebliche Uberlegungen, sowie die Vielzahl
der kreuzenden Versorgungsleitungen fiihrten dazu, dem Bau-
herrn eine Bohrpfahlwand vorzuschlagen. Vor einem Kauf-
hausgebdude verblieben im Grundriss zwischen U-Bahn-
Tunnel und Hausfundamenten nur rund 0,85 m. Ausserdem
liegen im Bereich bis 2 m zur Hauskante 42 Stiick 9 cm dicke
Fernmeldekabel (Bild 1). Bei einer senkrechten Baugruben-
wand hitten diese Kabel in einem komplizierten, kosten- und
zeitaufwendigen Verfahren verlegt werden miissen. Die nach
Massgabe der ortlichen Notwendigkeit abgestufte Neigung
der Bohrpfahlwand wurde durch die Zwangspunkte Unter-
kante Kabelschacht und Oberkante U-Bahn-Tunnel be-
stimmt. Fiir die Schrigwand wurden Pfihle mit mindestens
63 cm Durchmesser und einer rechnerischen Neigung von 12°
vorgesehen. Im Bereich der Baustelle stehen Auffiillung und
sandigschluffige Kiese an, darunter folgen die Schichten des
tertidren Miinchener Untergrundes, nimlich halbfeste tonig-
sandige Schluffe und schluffige, sehr dicht gelagerte Fein- bis
Mittelsande, die beide meisselhart sein konnen.
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angeschlossen werden koénnen, sogleich nach der Erstellung
der offentlichen Kanalisation einen Beitrag von 3 bis 4,50 Fr./
m? Grundstiickfliche zu bezahlen. Ohne diese Vorschrift wire
die Gemeinde Oberigeri nie in der Lage, ihre grossen Aufgaben
zur Reinhaltung des wunderschonen Sees rechtzeitig zu er-
fillen. Im Agerital bringen daher die Grundeigentiimer ein
wesentliches Opfer fiir ihren See. Der Einwohnerrat von Ober-
dgeri ist den Stimmbiirgern fiir diese Bereitschaft aber auch
dankbar. Er wihlte deshalb fiir das Kanalisationsreglement
eine sonst nicht iibliche Aufmachung. Ein farbiges Bild von
Oberigeri mit dem Agerisee ziert die Umschlagseite. Auf der
ersten Innenseite stattet der Einwohnerrat den Stimmbiirgern
von Oberigeri, dem Regierungsrat des Kantons Zug und der
Ortsplanungskommission Oberédgeri seinen Dank ab. Uber-
schrieben sind diese Worte der Dankbarkeit mit folgender
Ermahnung:
«Hilf auch Du
unser Wasser zu schiitzen,
denn ohne Wasser gibt es kein Leben.
Ein gesundes Volk will gesundes Wasser!
Ein gesundes Volk braucht gesundes Wasser »
Das Kanalisationsreglement und dessen Aufmachung
seien anderen Gemeinden zur Nachahmung bestens empfohlen!
VLP

DK 624.154.34

Bei der Beriicksichtigung der Wechselwirkung zwischen
Stiitzbauwerk und Boden in der statischen Berechnung ging
man davon aus, dass bei einer elastischen Lagerung des Wand-
fusses der Widerstand des Bodens proportional der Wand-
verschiebung an der betreffenden Stelle nach der Beziehung
p = Cp-s (kp/cm?) wichst. Ist die Bettungsziffer C» zuver-
ldssig ermittelt (s. Originalaufsatz), definiert man damit, als
rechnerischen Ersatz fiir den stiitzenden Boden, ideelle hori-
zontale Federstibe, wihlt die Ldnge L solcher Stdbe, gibt
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Bild 1. Schnitt durch die Baugrube im End-
zustand (nach «Der Bauingenieur» 1969, H. 7).

443




	Gefälliges und zweckmässiges Kanalisationsregelement im Ägerital

